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Ausfallbürge, Hoffnungs-
träger, Garant der Zivilge-
sellschaft – an Stiftungen
werden hohe Erwartungen
herangetragen. Manche Stif-
tungen sind mittlerweile
auch der Buhmann, wie die
Kritik an der Bertelsmann-
Stiftung zeigt (Seite 47).

Mit einer Stiftung soll ein be-
stimmter Auftrag dauerhaft
gefördert werden. Erforderlich ist dazu die verbindliche Erklärung des Stifters,
ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen,
so der Paragraf 81 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das Stiftungsvermögen
muss allerdings nicht nur aus Geld bestehen, auch Immobilien, Landbesitz, die
Beteiligungen an Unternehmen und verwertbare Rechte können den Grund-
stock einer Stiftung bilden. Die Stiftung unterscheidet sich durch andere
Rechtsformen dadurch, dass sie ihren Zweck grundsätzlich nicht ändern darf
und dass sie keine Mitglieder hat. Manche Organisationen, die den Begriff der
Stiftung in ihrem Namen führen, sind übrigens rechtlich gesehen gar keine. So
ist beispielsweise die Robert-Bosch-Stiftung eine gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ein eingetra-
gener Verein.

Stiftungen übernehmen auch in Deutschland zunehmend Verantwortung in
verschiedenen Bereichen gesellschaftlichen Handelns, etwa im Sport, in der
Wissenschaft, der Bildung und der Kunst. Doch nach wie vor stehen soziale
Zwecke mit Abstand an erster Stelle, konstatiert Rupert Graf Strachwitz vom
»Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft« an der Hum-
boldt-Universität in Berlin. Er zeichnet in seinem Beitrag in diesem Heft die
Geschichte der Stiftungsidee nach, denn Stiftungen mit sozialem Auftrag sind
eine alte Organisations- und Rechtsform. Und gerade soziale Stiftungen hät-
ten immer wieder dazu beigetragen, für gesellschaftliche Bewegung zu sorgen.
Das Ende des Wohlfahrtsstaates und der Aufstieg der Zivilgesellschaft bräch-
ten den Stiftungen einen neuen Freiraum – und damit auch neue Verantwor-
tung.

Eine in Deutschland neue Organisationsform sind die Bürgerstiftungen, die
bei Stiftern, Spendern und freiwillig Engagierten seit den zehn Jahren ihres Be-
stehens zu einer attraktiven Alternative zu Vereinen und traditionellen Stif-
tungen geworden sind, schreibt in diesem Heft Stefan Nährlich, Geschäfts-
führer der »Aktiven Bürgerschaft«, eine Einrichtung der Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Während die überwiegend ehrenamtlich geleistete Arbeit
der Bürgerstiftungen oft einen beschaulichen Eindruck erweckten, hätten die
Bürgerstiftungen doch einen innovativen Kern: sich selbst, denn sie seien eine
institutionelle Innovation in der Organisationslandschaft der deutschen Bür-
gergesellschaft.

Gerhard Pfannendörfer

Zu diesem Heft

»Handle so, dass die Maxime
deines Willens jederzeit

zugleich als Prinzip einer
allgemeinen Gesetzgebung

gelten könne.«
Immanuel Kant,

Kritik der praktischen Vernunft (1788)
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